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 Die Veranstaltung wird gemäß der aktuellen Landesverordnung nach den 3G-
Regeln durchgeführt. Das heißt, dass der Zutritt nur genesenen, geimpften 
oder getesteten Personen gestattet wird. Als Testnachweis gilt ausschließ-
lich ein PCR-Test (nicht älter als 48 h). Für Kinder und Jugendliche, welche in 
der Schule regelmäßig getestet werden, reicht auch ein Antigen-Schnelltest 
(z.B. Testheft). Nicht schulpflichtige Kinder bis 6 Jahre sind von der Testpflicht 
ausgenommen. 

 Beim Eintritt in das Hallenbad ist ein entsprechender Nachweis mit Lichtbild-
ausweis vorzulegen. Ohne Nachweis ist ein Eintritt nicht möglich. 

 Das Bad ist mit Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske oder medizinischer-Maske) 
und im Mindestabstand von 1,5m zu betreten. 

 Im gesamten Bad ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen und der 
Mindestabstand einzuhalten. 

 Der Mund-Nasen-Schutz muss dauerhaft getragen werden. Er darf nur kurz 
vor dem Einschwimmen, sowie vor dem eigenen Start abgesetzt werden und 
ist nach Verlassen des Beckens wieder aufzusetzen. Ebenso darf er am 
eigenen Platz abgelegt werden. 

 Gruppen unterschiedlicher Vereine sollen sich nach Möglichkeit nicht mischen. 
 Während der Pause zwischen den beiden Abschnitten kann das Wettkampf-

becken von den Athleten zum Ausschwimmen genutzt werden. Dabei ist auf 
Abstand zu vereinsfremden Sportlern zu achten. 

 Auf der Startbrücke gilt die Einbahnregelung. Das heißt, dass der Zutritt über 
die „Kioskseite“ zu erfolgen hat, der Ausgang ist in Richtung Springerbecken. 

 Auch auf der Startbrücke ist auf das Einhalten des Mindestabstandes zu 
achten. 

 Die Sportler werden gebeten, erst kurz vor dem eigenen Start die Startbrücke 
zu betreten, um größere Ansammlungen auf dieser zu vermeiden. 

 Den Hygieneregelungen im Hallenbad (Laufwege, Personenbeschränkungen 
in Dusche und WC) ist Folge zu leisten. 

 Nach Wettkampfende ist das Bad unter Berücksichtigung des Mindest-
abstandes zu verlassen. 

 Bei jeglichen Krankheitsgefühlen und/ oder Symptomen ist eine Teilnahme 
ausgeschlossen. 

 Wer sich nicht an das Hygienekonzept hält, wird vom Wettkampf aus-
geschlossen. 

 
 
 
 
Gelnhausen, der 09.11.21 


